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Mein Vater hat mir zu Lebzeiten eine Gene-
ralvollmacht ausgestellt, damit ich für ihn 
alle Geschäfte erledigen kann, die er nicht 
mehr selber machen will oder kann. Jetzt 
ist mein Vater gestorben und ich möchte ge-
stützt auf die Vollmacht mir noch 8 000.00 
Franken überweisen, die ich meinem Vater 
nachweislich geliehen hatte. In der Voll-
macht heisst es ausdrücklich: «Die Voll-
macht erlischt nicht durch Tod oder Hand-
lungsunfähigkeit des Vollmachtgebers». 
Gleichwohl führt die Bank die Zahlung 
nicht aus. Was gilt? 
Grundsätzlich erlöscht eine Vollmacht bei 
Tod oder bei Handlungsunfähigkeit des 
Vollmachtgebers (Art. 35 Abs. 1 OR). Das 
Gesetz hält aber die Möglichkeit bereit, 
dass der Vollmachtgeber das Gegenteil be-
stimmen und damit anordnen kann, die 
Vollmacht habe auch nach seinem Tod Gül-
tigkeit. Dies hat Ihr Vater getan. Hat des-
halb die Bank Ihre Zahlung nun zu Unrecht 
nicht ausgeführt? 
Dazu müssen Sie die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen Ihrer Bank konsultie-
ren, welche die Beziehung zwischen Ihnen 
und der Bank regelt. Darin wird unter ande-

rem auch festgelegt, wen die Bank gestützt 
auf welche Dokumente als berechtigt be-
trachten darf, über das Konto zu verfügen. 
Regelmässig heisst es dort, dass nach dem 
Tod des Bankkunden die Bank eine Erben-
bescheinigung verlangen darf, um festzu-
stellen, wer verfügungs- und auskunftsbe-
rechtigt ist. Denn nach dem Tod gehört das 
Bankguthaben nicht mehr Ihrem Vater, son-
dern allen Erben gemeinschaftlich. Sie han-
deln deshalb auch nicht mehr für Ihren ver-
storbenen Vater, sondern für den Nachlass 
und alle Erben. Sie dürfen deshalb auch kei-
ne Geschäfte mehr abschliessen, welche die 
Teilung des Nachlasses unnötig erschweren 
oder etwa Gegenstände des Nachlasses ver-
äussern, wenn ein Erbe daran ein Interesse 
haben könnte. Natürlich könnte jeder Erbe 
die Vollmacht widerrufen, aber häufig wis-
sen die Miterben nicht einmal, wer eine Ge-
neralvollmacht hat, die über den Tod hinaus 
wirken soll. 
Aus dieser Unsicherheit heraus erklärt sich 
die Vorsicht der Bank: Sie will und muss 
wissen, wer überhaupt Erbe ist und sie wird 
deshalb eine Zahlung an Sie nicht mehr aus-
führen, da ihr sonst droht, für eine bestritte-

ne und nicht wieder einbringliche Zahlung 
ersatzpflichtig zu werden. Vollmachten, die 
zwar ausdrücklich über den Tod hinaus gül-
tig sein sollen, sind deshalb im Verkehr mit 
den Banken regelmässig unbrauchbar. Not-
wendig für eine Bankzahlung ist dann im-
mer die Zustimmung aller Erben und ohne 
diese einstimmige Zustimmung bleibt das 
Konto gesperrt. In der Praxis zeigt sich aber, 
dass die Banken Zahlungen, die sie eindeu-
tig dem Erblasser zuordnen können (etwa 
offene Rechnungen der Krankenkasse, der 
Beerdigung oder des Leichenmahls), trotz-
dem ausführen. Hierbei handelt es sich aber 
regelmässig um kleinere Beträge. Eine Zah-
lung aber wie hier an einen Miterben wird 
sie mit Hinweis auf die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und der Unsicherheit 
darüber, ob diese Zahlung im Interesse aller 
Erben erfolgt, zurückweisen. 
Ebenfalls wirkungslos sind Vollmachten 
über den Tod hinaus übrigens im Verkehr 
mit dem Grundbuch; denn im Grundbuch 
wäre immer noch Ihr Vater als Eigentümer 
eingetragen, womit die wirkliche Rechtsla-
ge nicht mit der Rechtslage im Grundbuch 
übereinstimmt. Über ein Grundstück ver-
fügen, können entsprechend nur alle 
Erben und Sie alleine sind nicht verfü-
gungsberechtigt.  
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